
Ortsgemeinde Kottenheim  Vorlage Nr. 055/771/2022 

 
 Beschlussvorlage 

    

 

TOP Vorratsbeschluss für die 
Auftragsvergabe 
Oberflächenerneuerung St. 
Antoniussiedlung. 

 

 Verfasser: Maik Hellen 
Bearbeiter: Maik Hellen 
Fachbereich:  Fachbereich 4.1 

  Datum:  
15.08.2022 

Aktenzeichen: 

 

  Telefon-Nr.: 
02651/8009-50 

 
 
 

Gremium Status Termin Beschlussart 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss öffentlich 06.09.2022 Vorberatung 

Haupt- und Finanzausschuss öffentlich 06.09.2022 Vorberatung 

Ortsgemeinderat öffentlich 13.09.2022 Entscheidung 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, den Ortsbürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag 
für die Oberflächenerneuerung St. Antoniussiedlung an den Bieter mit dem wirt-
schaftlichsten Angebot zu erteilen. Sollten die Kosten jedoch um mehr als 10 % 
überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die Vergabeentscheidung vor. 
 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 
 
 

Abstimmungsergebnis: 

 
Ein- 
stimmig 

 
Mit  
Stimmenmehrheit 

Ja 
 

Nein 
 

Enthaltung 
 

 
Laut Beschlussvor-
schlag 

 
Abweichender 
Beschluss 
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Sachverhalt: 
 
Folgende Leistungen kommen zur Ausführung: 

 Ca. 320 m² Erdplanum herstellen. 

 Ca. 6 lfm Rinnbordsteine aufnehmen und wiederversetzen. 

 In Teilbereichen die Frostschutzschicht herstellen 

 Ca. 320 m² bit. Tragschicht d= 10 cm herstellen. 

 Ca. 320 m² bit. Bindemittel auftragen. 

 Ca. 320 m² bit. Deckschicht herstellen. 
 
Das bepreiste Leistungsverzeichnis wurde zur vertraulichen Behandlung der Vorlage 
beigelegt.  
Die Bauzeit ist mit max.3 Wochen vorgegeben und schließt sich den Arbeiten der 
Versorgungsträger an. 
 
Vergabeverfahren: 
Seitens der Zentralen Vergabestelle wird empfohlen, vor Beginn des Vergabeverfah-
rens folgenden Beschluss des Ortsgemeinderates einzuholen, um später bei der 
Wertung der Angebote den Zeitdruck aus dem vorterminierten Vergabetermin zu 
nehmen: 

 Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag im Rahmen der bereitge-
stellten Haushaltsmittel an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot zu 
erteilen. Dem Ortsgemeinderat wird in der nachfolgenden Sitzung die Verga-
beentscheidung mitgeteilt. Wenn jedoch die o.g. Kosten um mehr als 10 % 
überschritten werden, behält sich der Ortsgemeinderat die Entscheidung vor. 

 
 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen? 
 

 Ja  Nein 

 
    

Veranschlagung 

 Nein 
 

 Ja, 

200.000
 € 

 

Ergebnishaushalt 
  2022 

Finanzhaushalt  

 2022 

54111-096100-32-
10: 

 
 
 
Anlagen: 
 
Kostenschätzung für Beschluss 
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